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Altersrenten - Vorbezug A.12

Ziel und Zweck - Grundsatze

Leistungen der Altersrenten (AHV und BVG) gehen grundsatzlich der Sozialhilfe vor und sind im
Budget der unterstitzten Person vollumfanglich anzurechnen.

Durch die Leistungen der AHV und der Beruflichen Vorsorge soll der versicherten Person ein
finanziell angemessener, unbeschwerter Ruhestand ermdéglicht werden. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist ein Vorbezug von Altersleistungen sowohl im Rahmen der AHV als auch bei
der Beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge (3. Saule) moglich.

Altersrenten der AHV durfen um ein oder zwei Jahre vorbezogen werden. Je nach den Bestim-
mungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung nach BVG kann der Anspruch auf Altersleistungen
bereits mit einer vorzeitigen Beendigung der Erwerbstatigkeit entstehen. Dabei geht es um
Personen, die hochstens finf Jahre vor der ordentlichen Pensionierung infolge eines Stellenver-
lusts bereits aus der Vorsorgeeinrichtung ausgetreten sind und deren Alterskapital deshalb auf
einem Freizlgigkeitskonto liegt bzw. in einer Freiziigigkeitspolice angelegt ist. In Ubereinstim-
mung mit dem BVG sehen die meisten Reglemente flr Freizlgigkeitspolicen und -konten auch
die Moglichkeit einer vorzeitigen Auszahlung vor. Altersleistungen der gebundenen Selbstvor-
sorge dirfen frihestens funf Jahre vor Erreichen des Rentenalters ausgerichtet werden.

Vorgehen

Unterstitzte Personen sind zum AHV-Rentenvorbezug (inkl. Geltendmachung der Leistungen
aus 2. und 3. Saule) anzuhalten.

Der Anspruch auf Rentenvorbezug kann nur fir ein oder zwei ganze Jahre und nicht rickwir-
kend geltend gemacht werden, was bedeutet, dass er jeweils spatestens bis zum Geburtsmonat
(far das dem Geburtsmonat folgende Lebensjahr) geltend gemacht werden muss. Die Anmel-
dung zum Vorbezug muss vom Versicherten personlich erfolgen.

Bemerkungen

Die gesetzliche Ordnung stellt sicher, dass beim Rentenvorbezug im Rahmen der Berechnung
der jahrlichen Erganzungsleistungen lediglich die geklrzte Rente als Einnahme angerechnet
wird. Damit soll auch Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhéaltnissen der Rentenvor-
bezug ohne finanzielle Einbusse ermoéglicht werden.

Grundlagen

e Bundesgesetz Gber die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
e Bundesgesetz Uber die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
e SKOS-Richtlinien E.2.4

Querverweise (im Handbuch selbst)

e F.07 Freiztigigkeitskapital - Vorzeitiger Kapitalbezug von Freiztigigkeitspolicen oder -konti

2. Anderung zur Fassung vom Juni 2004



	Ziel und Zweck – Grundsätze
	Vorgehen
	Bemerkungen
	Grundlagen

